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Kreis Lippe 
 
138 5. Änderungssatzung der Satzung über Eltern-

beiträge für die Inanspruchnahme von Tages-
einrichtungen für Kinder und in Kindertages-
pflege im örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Jugendamts des Kreises Lippe vom 15.03.2016 

 
Der Kreistag hat am 14.03.2016 gemäß § 23 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 
462) und § 5 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geän-
dert durch Art.2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Ände-
rung Kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 
19.12.2013 (GV NRW S. 878), die folgende 5. Änderungs-
satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über Elternbeiträge für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespfle-
ge im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Jugendamts des 
Kreises Lippe, zuletzt geändert durch die 4. Änderungssat-
zung vom 08.07.2013, wird wie folgt geändert: 
 

§ 3 Höhe der Elternbeiträge 
 
§ 3, Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
„Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4 Abs. 5) ist abhängig 
von der wöchentlichen Betreuungszeit ein Prozentsatz als 
Elternbeitrag zu zahlen.  
 
Im Bereich der Kindertageseinrichtungen beträgt dieser 
Satz für eine vereinbarte Betreuungszeit von 25 Wo-
chenstunden 3,52 Prozent, für eine vereinbarte Betreu-
ungszeit von 35 Wochenstunden 3,70 Prozent und für ei-
ne vereinbarte Betreuungszeit von 45 Wochenstunden 
5,70 Prozent.  
 
Im Bereich der Kindertagespflege beträgt dieser Satz für 
eine vereinbarte Betreuungszeit von bis zu 25 Wochen-
stunden 3,52 Prozent, für eine vereinbarte Betreuungs-
zeit von bis zu 35 Wochenstunden 3,70 Prozent und für 
eine vereinbarte Betreuungszeit von mehr als 35 Wo-
chenstunden 5,70 Prozent. 
 
Der monatliche Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle 
Euro gerundet. Elternbeiträge, die monatlich 6 Euro nicht 
erreichen, werden nicht erhoben. Ab 1.8.2010 erfolgt eine 
jährliche Anhebung aller Beitragssätze nach Satz 2 und 3 
um 1,5 % in Anlehnung an § 19 Abs. 2 KiBiz.“ 
 
In § 3 Abs. 5 werden die Worte „Geschwisterkinder“ er-
setzt durch die Worte „Kinder“: 
 

§ 4 Einkommen 
 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der 
positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 
und 5 a Satz 2 des Einkommensteuergesetzes“. 
 
 

 
Folgender Satz wird dem 1. Abs. angefügt: 
 
„Sonderausgaben werden, mit Ausnahme der nach § 2 
Abs. 5a EStG steuerlich anerkannten Kinderbetreuungs-
kosten, nicht berücksichtigt.“ 
 

§ 5 Festsetzung und Fälligkeit der Elternbeiträge 
 
In § 5 Abs. 2 wird der letzte Satz gestrichen:  
 
„Veränderungen, die einen Jahresbetrag von 20 Euro nicht 
erreichen, werden nicht festgesetzt.“ 
 

Artikel 2 
 
Die Änderung zu § 4 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2012, 
im Übrigen mit dem Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 5. Änderungssatzung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher bean-
standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis Lippe vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Detmold, den 15.03.2016 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
 
Dr. Lehmann 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
139 Bekanntmachung der Satzung über Elternbei-

träge für die Inanspruchnahme von Tagesein-
richtungen für Kinder und in Kindertagespfle-
ge im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Ju-
gendamts des Kreises Lippe vom 21.01.2008 in 
der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 
15.03.2016 

 
Der Kreistag hat am 21.01.2008 gemäß § 23 des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 
462) und § 5 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geän-
dert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306) die folgende Satzung beschlossen:  
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§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Beiträgen von El-
tern der Kinder, die Einrichtungen im Sinne des § 1 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Erziehung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) im örtlichen Zuständigkeits-
bereich des Jugendamts des Kreises Lippe in Anspruch 
nehmen.  
 
Diese Satzung gilt auch für die Inanspruchnahme des An-
gebotes der Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
durch geeignete Tagespflegepersonen, im Haushalt der 
Tagespflegeperson, im Haushalt der Personensorgebe-
rechtigten oder in anderen geeigneten Räumen gemäß §§ 
22 bis 24 Sozialgesetzbuch VIII. 
 
§ 2 Beitragspflicht 
 
(1) Die Eltern von Kindern, die eine Einrichtung im Sinn von 
§ 1 KiBiz in Anspruch nehmen, haben entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge zu den Jahresbetriebskosten zu entrich-
ten. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an die Stelle der Eltern.  
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflege-
eltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommensteuerge-
setz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, 
die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern.  
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner.  
 
(4) Von den Beitragsschuldnern wird ein monatlicher öffent-
lich-rechtlicher Beitrag zu den Jahresbetriebskosten der in 
Anspruch genommenen Einrichtung erhoben. Beitragszeit-
raum ist grundsätzlich das Kindergartenjahr (01. August bis 
31. Juli). Die Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten 
der Einrichtung nicht berührt.  
 
§ 3 Höhe der Elternbeiträge  
 
(1) Für die Bemessung des Elternbeitrags ist der zeitliche 
Umfang der zwischen Eltern und der Tageseinrich-
tung/Tagespflege vereinbarten Betreuung pro Woche so-
wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beitrags-
schuldner ausschlaggebend.  
 
(2) Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4 Abs. 5) ist abhän-
gig von der wöchentlichen Betreuungszeit ein Prozentsatz 
als Elternbeitrag zu zahlen.  
 
Im Bereich der Kindertageseinrichtungen beträgt dieser 
Satz für eine vereinbarte Betreuungszeit von 25 Wochen-
stunden 3,52 Prozent, für eine vereinbarte Betreuungszeit 
von 35 Wochenstunden 3,70 Prozent und für eine verein-
barte Betreuungszeit von 45 Wochenstunden 5,70 Prozent.  
 
Im Bereich der Kindertagespflege beträgt dieser Satz für 
eine vereinbarte Betreuungszeit von bis zu 25 Wochen-
stunden 3,52 Prozent, für eine vereinbarte Betreuungszeit 
von bis zu 35 Wochenstunden 3,70 Prozent und für eine 
vereinbarte Betreuungszeit von mehr als 35 Wochenstun-
den 5,70 Prozent. 
 
 
 
 
 

 
Der monatliche Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle 
Euro gerundet. Elternbeiträge, die monatlich 6 Euro nicht 
erreichen, werden nicht erhoben. Ab 1.8.2010 erfolgt eine 
jährliche Anhebung aller Beitragssätze nach Satz 2 und 3 
um 1,5 % in Anlehnung an § 19 Abs. 2 KiBiz. 
 
(3) Im Fall des § 2 Absatz 2 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, 
der sich nach einem Elterneinkommen von 24.000 Euro 
(vor Abzug des Grundfreibetrags) ergeben würde, es sei 
denn, nach Absatz 2 ergibt sich ein niedrigerer Beitrag.  
 
(4) Bei der Aufnahme, zu Beginn eines jeden Kindergarten-
jahres und danach auf Verlangen haben die Eltern dem ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anzugeben und 
nachzuweisen, welches Einkommen ihren Elternbeiträgen 
zu Grunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkommens-
höhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste 
Elternbeitrag zu leisten.  
 
(5) Werden zwei oder mehr Kinder im gemeinsamen Haus-
halt einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Abs. 1 
an die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig in einer Kinder-
tageseinrichtung oder in Kindestagespflege betreut, so ent-
fallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. 
Sofern Kinder gem. § 23 (3) KiBiz von den Elternbeiträgen 
befreit sind, sind auch die Geschwisterkinder im Sinne des 
Satzes 1, die gleichzeitig in einer Kindertageseinrichtung 
oder in der Kindestagespflege betreut werden, beitragsfrei. 
Ergeben sich ohne Beitragsbefreiung nach Satz 1 unter-
schiedlich hohe Elternbeiträge, so ist der höchste Elternbei-
trag zu zahlen.  
 
(6) Sofern und solange den Eltern oder dem Kind Geldleis-
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Grund-
sicherung für Arbeitssuchende, Arbeitslosengeld II), nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe) oder 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden, 
die der Grundsicherung dienen, wird kein Elternbeitrag er-
hoben. 
 
§ 4 Einkommen 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der 
positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1, 2 
und 5a, Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Aus-
gleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind 
steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen 
Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der Eltern-
beitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach 
dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vor-
schriften ist nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach 
dem Bundeselterngeld-und Erziehungszeitgesetz (BEEG) 
ist bis zur in § 10 BEEG bestimmten Höhe nicht dem Ein-
kommen hinzuzurechnen.  
 
Sonderausgaben werden, mit Ausnahme der nach § 2 Abs. 
5a EStG steuerlich anerkannten Kinderbetreuungskosten, 
nicht berücksichtigt. 
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(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Man-
dats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren 
Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach 
Absatz 1 ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der 
Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf 
Grund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen.  
 
(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 
Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibe-
träge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
abzuziehen.  
 
(4) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist 
das Jahreseinkommen im jeweiligen Kalenderjahr. Solange 
das Jahreseinkommen nicht feststeht, ist von dem zu er-
wartenden Jahreseinkommen auszugehen. In diesem Fall 
sind zu erwartende Sonder-und Einmalzahlungen, die im 
laufenden Jahr anfallen, hinzuzurechnen.  
 
(5) Das maßgebliche Einkommen ist das nach den Absät-
zen 1 bis 4 errechnete Jahreseinkommen, höchstens 
75.000 Euro, vermindert um einen Grundfreibetrag von 
17.500 Euro.  
 
(6) Wesentliche Änderungen der Einkommensverhältnisse, 
die zu einer Neufestsetzung der Elternbeiträge führen kön-
nen, sind unverzüglich anzugeben.  
 
§ 5 Festsetzung und Fälligkeit der Elternbeiträge 
 
(1) Die Elternbeiträge werden vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe erhoben. Über die Höhe und die Fäl-
ligkeit der Elternbeiträge wird den Beitragspflichtigen ein 
Bescheid erteilt.  
 
(2) Die Elternbeiträge werden grundsätzlich für ein Kalen-
derjahr festgesetzt. Maßgeblich für die Bemessung der Bei-
tragshöhe ist das Jahreseinkommen. Im Rahmen der erst-
maligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rah-
men einer zu aktualisierenden Berechnung aufgrund von 
Änderungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen sind die 
voraussichtlichen Einkünfte für das gesamte Jahr nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu ermitteln.  
 
Die Beitragsfestsetzung zu Beginn des Kindergartenjahres 
erfolgt durch einen vorläufigen Bescheid. Der Elternbeitrag 
soll ab dem Kalendermonat, in dem eine nichtunwesentli-
che Änderung des zu erwartenden Jahreseinkommens ein-
tritt, neu festgesetzt werden. Die endgültige Festsetzung 
des Kindergartenbeitrages erfolgt rückwirkend nach Ende 
des Kalenderjahres nach Vorlage entsprechender Belege 
wie z. B. des Steuerbescheides. Wird dabei festgestellt, 
dass sich Änderungen der Einkommensverhältnisse erge-
ben haben, die zur Zugrundelegung eines anderen Eltern-
beitrages führen, so ist der Beitrag ggf. auch rückwirkend 
neu festzusetzen. 
 
(3) Wenn Beitragsschuldner, die nach § 3 Abs. (6) von der 
Beitragszahlung befreit sind, nur während eines Teils des 
Jahres die Voraussetzungen des § 3 Abs. (6) erfüllen, wer-
den sie abweichend von Absatz 2 für die übrigen Monate 
so gestellt, als würde sich das dann erzielte Einkommen 
auf das ganze Jahr erstrecken.  
 
 

 
(4) Der Elternbeitrag ist jeweils zum 15. eines jeden Mo-
nats an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 
entrichten. Geht der Bescheid den Beitragspflichtigen erst 
nach einem der Fälligkeitstermine zu, so ist die Beitrags-
schuld für den oder die vorangegangenen Fälligkeitstermi-
ne zum nächsten Fälligkeitstermin zu entrichten.  
 
§ 6 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 3 Abs. 4 oder die 
in § 4 Abs. 6 bezeichneten Angaben unrichtig oder unvoll-
ständig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  
(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
der Landrat. 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 1. August 2008 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Lippe vom 
23.06.2006 über Elternbeiträge für die Inanspruchnahme 
von Tageseinrichtungen für Kinder im örtlichen Zuständig-
keitsbereich des Jugendamts des Kreises Lippe außer 
Kraft.  
 
Die vorstehende Satzung über Elternbeiträge für die Inan-
spruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder und in 
Kindertagespflege im örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Jugendamts des Kreises Lippe in der Fassung der 5. Ände-
rungssatzung vom 15.03.2016 wird hiermit bekanntge-
macht. 
 
Detmold, 15.03.2016 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
 
Dr. Lehmann 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
140 Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren gemäß 

§§ 8 - 13 Wasserhaushaltsgesetz  
 hier:     Notwendigkeit einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung; Einzelfalluntersuchung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) 
vom 29.04.1992 (GV. NRW S. 175) in der z. Z. 
gültigen Fassung 

 
Die Staatlich Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. 
KG, hat gemäß §§ 8 - 13 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 
19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der z.Z. gültigen Fassung 
in Verbindung mit den §§ 24, 25  des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 926) in der z. Z. 
gültigen Fassung die Wasserrechtliche Erlaubnis für das 
nachstehende Vorhaben beantragt: 
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Förderung von mineralisiertem Grundwasser im 
Rahmen eines Pumpversuches  
in einer Menge von 35 m³/h – 840 m³/d aus der Ver-
suchsbohrung VB 2/2016  
in Horn-Bad Meinberg, Gemarkung Bad Meinberg, 
Flur 13, Flurstück 47  

 
 
Der geplante Pumpversuch wird über einen Zeitraum von 6 
Wochen durchgeführt. Dabei liegt die maximale Gesamt-
fördermenge bei 35.280 m³. Das geförderte, schwach mi-
neralisierte Wasser wird über eine provisorische Schlauch-
leitung der Werre zugeführt.  
 
Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 
durch die Maßnahme nicht zu erwarten.       
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 
1 UVPG NRW - Anlage 1 Nr. 13.3.3 – in Verbindung mit § 
3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I. S. 94) in der z. Z. gültigen Fassung einer stand-
ortbezogenen Vorprüfung unterzogen wurde.  
 
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
Auf die Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wird 
daher verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 3a UVPG hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Detmold, den 02.03.2016 
 
Kreis Lippe  
Der Landrat 
Fachbereich 4 Umwelt 
Untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
gez. Lockstedt 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Stadt Barntrup 
 
141 10. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 01/09 

„Im Wied“  
 - Öffentliche Auslegung – 
 
Hiermit wird gemäß § 2 (1) in Verbindung mit § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekanntgemacht, dass der 
Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung am 11.12.2015 die  
10. Änderung des Flächennutzungsplanes als Entwurf ein-
schl. der öffentlichen Auslegung mit folgendem Wortlaut 
beschlossen hat: 
 
„Die 10. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 01/09 wird 
einschl. Text und Begründung sowie Umweltbericht und 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (auch wie auf der 
Homepage der Stadt Barntrup hinterlegt) in der Fassung, 
die sich aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange ergeben hat, gemäß § 3 (2) 
BauGB als Entwurf beschlossen und für die Dauer eines 
Monats öffentlich ausgelegt.“ 
 
Gemäß § 3 (2) BauGB wird hiermit bekanntgemacht, dass 
der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes einschl. Text und 
Begründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, be-
reits vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen in 
der Zeit vom  
 

06.04.2016 bis einschl. 06.05.2016 
 
im Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Barntrup, Mit-
telstr. 32, 32683 Barntrup während der allgemeinen 
Dienststunden öffentlich ausliegt. Lage und Umfang des 
Plangebietes sind aus dem in dieser Bekanntmachung ab-
gedruckten Kartenauszug ersichtlich. Für die genaue Ab-
grenzung ist die in der Planunterlage vorgenommene 
Grenzeintragung verbindlich.  
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Barntrup, Fachbereich Planen und Bauen, 32683 Barntrup 
gerichtet oder zur Niederschrift im Verwaltungsgebäude 
Mittelstr. 32, Obergeschoss, Zimmer-Nr. 20 vorgebracht 
werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Stel-
lungnahmen in elektronischer Form über die Internetseite 
der Stadt Barntrup info@barntrup.de abzugeben.  
 
Nicht fristgerechte Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben.  
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkon-
trollantrag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.  
 
Es wird gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auch darauf hingewie-
sen, dass Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit im 
Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB sind.  
 
Folgende Umweltbezogene Informationen liegen vor/sind 
zur Zeit verfügbar:  
 
 

 
a) Umweltbericht (mit der Behandlung der Schutzgüter 
Menschen und menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur und 
sonstigen Sachgüter, Biologische Vielfalt und Wechselwir-
kungen) für die 10. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr.01/09 „Im Wied“ einschließlich der Ermittlung und des 
Nachweises der naturschutzrechtlichen Kompensation für 
die 10. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 10 „Im Wied“ 
(Büro Höke – Landschafts-Architektur, Bielefeld, November 
2015)  
 
b) Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Büro Höke – Land-
schafts-Architektur, Bielefeld, November 2015)  
 
Zu folgenden, nach Einschätzung der Stadt Barntrup, we-
sentlichen umweltbezogenen Belangen liegen Stellung-
nahmen vor / sind zurzeit verfügbar:  
 
Art der Information            

 
Stellungnahme von    
Behörden und sonstigen   
Trägern öffentlicher Belange 
 

 
Urheber 

 
Kreis Lippe 
Der Landrat  
Untere Wasserbehörde 
 
 
Lippischer Heimatbund, 
Fachstelle Umweltschutz 
und Landschaftspflege   

 
Thematischer Bezug 
  
Quellenschutzgebiet  

 
Entwässerung, 
Anpflanzungen, 
Dachbegrünung 
Mikroklima 

 
B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Der Beschluss des Rates vom 11.12.2015 wird hiermit ge-
mäß § 2 (1) in Verbindung mit § 3 (2) Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich bekanntgemacht.      
 
Hinweis: Die Unterlagen sind ebenfalls auf der Internetsei-
te der Stadt Barntrup unter www.barntrup.de einsehbar.  
 
Barntrup, den 01.03.2016 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Kuhs  

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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142 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung mit Haushaltsbuch und 
Anlagen der Stadt Barntrup für das Haushalts-
jahr 2016 

 
Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, in der zurzeit geltenden Fassung, 
wird bekanntgegeben, dass der Entwurf der Haushaltssat-
zung mit Haushaltsbuch und Anlagen für das Haushaltsjahr 
2016 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten (montags von 7.30 
Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr,  dienstags 
– donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
– 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) im Rat-
haus, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 13, zur Einsichtnahme 
öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können Einwohner oder Abgabepflichtige in 
der Zeit vom  

30.03.2016 – 18.04.2016 
 
bei der Stadt Barntrup, Finanzabteilung, Rathaus, Mittel-
straße 38, 32683 Barntrup, während der Dienststunden 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll geben. Über die Ein-
wendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung.   
 
Barntrup, den 16.03.2016 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Stadt Detmold 
 
143 Aufstellung der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Nr. 19 „Deponie Hellsiek“ 
Ortsteil: Mosebeck, Vahlhausen 
Änderungsgebiet:: Deponiegelände südlich der 

Barntruper Straße 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 09.03.2016 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des Verfahrens zur o. g. Än-
derung des Flächennutzungsplanes mit folgendem Wort-
laut beschlossen hat (Aufstellungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung der Flächennutzungs-
planänderung  
 
Nr. 19 „Deponie Hellsiek“ 
Ortsteil: Mosebeck, Vahlhausen 
Änderungsgebiet:: Deponiegelände südlich der 

Barntruper Straße 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. Dieser kann 
während der Zeiten des Publikumsverkehrs im Fachbereich 
6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-
Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingesehen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 09.03.2016 über die Aufstellung der 
Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 19 „Deponie Hellsiek“ 
Ortsteil:  Mosebeck, Vahlhausen 
Änderungsgebiet: Deponiegelände südlich der 

Barntruper Straße 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)  
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 15.03.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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144 Aufstellung der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Nr. 18 „Vogelpark“ 
Ortsteil: Heiligenkirchen 
Änderungsgebiet:: westlich der Ostertalstraße, südlich 

der Denkmalstraße 
 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 09.03.2016 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des Verfahrens zur o. g. Än-
derung des Flächennutzungsplanes mit folgendem Wort-
laut beschlossen hat (Aufstellungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung der Flächennutzungs-
planänderung  
 
Nr. 18 „Vogelpark“ 
Ortsteil: Heiligenkirchen 
Änderungsgebiet:: westlich der Ostertalstraße, südlich 

der Denkmalstraße 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. Dieser kann 
während der Zeiten des Publikumsverkehrs im Fachbereich 
6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-
Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingesehen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 09.03.2016 über die Aufstellung der 
Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 18 „Vogelpark“ 
Ortsteil:  Heiligenkirchen 
Änderungsgebiet: westlich der Ostertalstraße, 

südlich der Denkmalstraße 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)  
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 15.03.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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145 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 1. (beschleunigte) 
Änderung 
Ortsteil: Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: westlich der Straße Siekswiese 

(Flurstücke 544, 548, 650, 699 (tlw.), 
Gemarkung Spork-Eichholz, Flur 1) 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 09.03.2016 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  

 
Bebauungsplanes 12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 1. 

(beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: westlich der Straße Siekswiese 

(Flurstücke 544, 548, 650, 699 (tlw.), 
Gemarkung Spork-Eichholz, Flur 1) 

 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des 
Publikumsverkehrs im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, 
der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Zimmer 119, 
Hintergebäude, Rosental 21, über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten und innerhalb von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur 
Planung abgeben. 
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 09.03.2016 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 12-18 „ehem. Wiebuschstraße“, 

1. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Spork-Eichholz 
Änderungsgebiet: westlich der Straße Siekswiese 

(Flurstücke 544, 548, 650, 699 (tlw.), 
Gemarkung Spork-Eichholz, Flur 1) 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
 
Detmold, 15.03.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 237 
 

 

 
146 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
01-30/26A „Röntgenstraße/Wotanstraße“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Bereiche nördlich und südlich der 

Röntgenstraße, westlich des 
Klinikums Lippe-Detmold sowie 
nördlich und südlich der 
Wotanstraße, westlich des 
Finanzamtes 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 17.03.2016 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
01-30/26A „Röntgenstraße/Wotanstraße“, 
(beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: Bereiche nördlich und südlich der 

Röntgenstraße, westlich des 
Klinikums Lippe-Detmold sowie 
nördlich und südlich der 
Wotanstraße, westlich des 
Finanzamtes 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 18.03.2016 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Gemeinde Extertal 
 
147 Bebauungsplan Nr. 10/01 der Gemeinde Exter-

tal, OT Rott, für das Gebiet „Ferienhausgebiet 
Rott“; 

 
 5. Änderung des Bebauungsplanes (im verein-

fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB) 
 
 Öffentliche Bekanntmachung des Aufstel-

lungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
17. Dezember 2015 den Aufstellungsbeschluss über die 5. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10/01 der Gemeinde 
Extertal, OT Rott, für das Gebiet „Ferienhausgebiet Rott“, 
gefasst. 
 
Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes ist die Erhö-
hung der maximal zulässigen Wohnfläche von 80 m² auf 
100 m². 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
 
Der Aufstellungsbeschluss über die 5. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 10/01 der Gemeinde Extertal, OT Rott, 
für das Gebiet „Ferienhausgebiet Rott“, wird gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB hiermit ortsüblich öffentlich bekanntge-
macht. 
 
gez. 
 
Monika Rehmert 
(Bürgermeisterin) 
 
Extertal, den 15. März 2016 
 
Gemeinde Extertal 
 
 
Die Bürgermeisterin 
FB II/1 Da 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
148 Bebauungsplan Nr. 10/01 der Gemeinde Exter-

tal, OT Rott, für das Gebiet „Ferienhausgebiet 
Rott“; 

 
 5. Änderung des Bebauungsplanes (im verein-

fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB) 
 
 Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
17. Dezember 2015 den Aufstellungsbeschluss über die 5. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10/01 der Gemeinde 
Extertal, OT Rott, für das Gebiet „Ferienhausgebiet Rott“, 
gefasst. 
 
 
 
 
 

 
Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes ist die Erhö-
hung der maximal zulässigen Wohnfläche von 80 m² auf 
100 m². 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
17. Dezember 2015 die Bürgermeisterin beauftragt, über 
den Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
10/01 der Gemeinde Extertal, OT Rott, für das Gebiet „Fe-
rienhausgebiet Rott“, das Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen. 
 
Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
10/01 der Gemeinde Extertal, OT Rott für das Gebiet „Feri-
enhausgebiet Rott“, liegt in der Zeit 
 

vom 11. April 2016 bis einschl. 12. Mai 2016 
bei der Gemeinde Extertal 

Fachbereich Planen und Bauen, Raum 208 
Mittelstraße 36, 32699 Extertal 

 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Donnerstag  
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr u.13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Zu den auslegten Planunterlagen kann Auskunft verlangt 
werden. Es besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen 
schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben. 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
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Die vom Rat zur Auslegung bestimmten Planunterlagen 
können im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. Extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, Rat 17.12. 2015, Rat, „Büroklammer“.  
 
gez. 
 
Monika Rehmert 
Bürgermeisterin 
 
Extertal, den 15.03.2016 
 
Gemeinde Extertal 
 
 
Die Bürgermeisterin 
FB II/1 Da 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 241 
 

 

 

Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
149 Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Mein-

berg für das Haushaltsjahr 2016 vom 
09.03.2016 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666-
SGV.NW.2023), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom 
11.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen 
sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  38.499.595 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf     40.671.833 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 35.611.984 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.271.753 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf   2.354.384 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf   3.187.503 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf     835.119 € 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf     370.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf 833.119 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 1.205.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 2.172.238 Euro festgesetzt. 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
10.500.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch be-
sondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie 
folgt festgesetzt worden: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grund-

steuer A) auf   227 v.H. 
 
1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf  580 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 
 
 auf    418 v.H. 
 

§ 7 
(entfällt) 

 
§8 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungs-
ermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als er-
heblich anzusehen, wenn sie 
 
a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungs-

ermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als 50.000,00 
Euro betragen, 

 
b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder 

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als 
10.000,00 Euro betragen. 

 
Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen 
Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen 
im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem 
Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendun-
gen/Auszahlungen, wenn der Überschreitungsbetrag bei 
einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro be-
trägt. 
 

§ 9 
 
Wertgrenzen für Investitionen 
 
Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitions-
maßnahmen werden wie folgt festgesetzt: 
 
B Bauauftrag 100.000 € 
F Fahrzeugerwerb   15.000 € 
G Grundstückserwerb   50.000 € 
I Investition   50.000 € 
S Straßenbau 100.000 € 
W wertverbessernde Investition   50.000 € 
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§ 10 

 
Stellenplan 

 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw-Vermerk: Die Stelle fällt nach dem 
  Ausscheiden des 
  Stelleninhabers fort. 
ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des 

Stelleninhabers 
  umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Mo-
naten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden. 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 
Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 18.02.2016 
angezeigt worden. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 03.03.2016 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 29.03.2016 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2016 
im Rathaus im Stadtteil Horn, Zimmer 12, während der all-
gemeinen Öffnungszeiten (montags, dienstags, donners-
tags und freitags 8.30 bis 12.00 Uhr, mittwochs 7.30 bis 
12.30 Uhr, donnerstags 14.00 bis 17.30 Uhr) öffentlich aus 
und ist unter der Adresse www.horn-badmeinberg.de im 
Internet verfügbar. 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-den 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 09.03.2016 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 243 
 

 

 

Gemeinde Kalletal 
 
150 Jahresabschluss des Wasserwerkes Kalletal 

für das Geschäftsjahr 2014 
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Stadt Lage 
 
151 Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 

Stadt Lage (1. Änderungssatzung) vom 
11.03.2016 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sit-
zung am 10.03.2016 mit der Mehrheit der gesetzlichen An-
zahl der Mitglieder des Rates die folgende Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung beschlossen:  
 

§ 1 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Lage vom 05.11.2009 wird wie 
folgt geändert:  
 
a) In § 16 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „Städtisches 

Bürgerbüro, Lange Str. 74“ durch die Worte „Städti-
sches Bürgerbüro, Bergstraße 21“ ersetzt. 

 
b) in § 16 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „Lange Str. 74, 

32791 Lage (Bürgerbüro)“ durch die Worte „Bergstra-
ße 21, 32791 Lage (Bürgerbüro)“ ersetzt. 

 
§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.04.2016 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Lage (1. Änderungssatzung) vom 11.03.2016 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sein denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung der Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lage (1. Ände-
rungssatzung) vom 11.03.2016 wird auf der Internetseite 
der Stadt Lage 
 

www.lage.de/Rathaus&Politik/Bürgerservice/Bekannt 
machungen 

 
zugänglich gemacht. 
 
Lage, den 11.03.2016 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Christian Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
152 Amtliche Bekanntmachung  
 Versteigerung von Fundsachen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass am Freitag, den 22. April  
2016 ab 14:30 Uhr auf dem Hof der Städtischen Betriebe 
Lemgo, Am Bauhof 17, 32657 Lemgo, Fundfahrräder und 
diverse weitere Gegenstände versteigert werden. Die Ge-
genstände können ab 14:00 Uhr besichtigt werden. 
 
Empfangsberechtigten (Verlierer der Fundsachen) wird 
hiermit Gelegenheit gegeben, ihre Rechte bis zum Verstei-
gerungstermin beim Bürgerbüro der Alten Hansestadt 
Lemgo im Ballhaus (Tel.: 05261/213-115) anzumelden. 
 
Lemgo, den 04.03.2016 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Gemeinde Schlangen 
 
153 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Gemeinde Schlangen mit Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2016 

 
Gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 
S.666) in der zur Zeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Ge-
meinde Schlangen für das Haushaltsjahr 2016 mit Anlagen 
ab dem 17.03.2015 während der Dienststunden (montags 
bis freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sowie donnerstags von 
14.00 – 18.00 Uhr) im Rathaus, Kirchplatz 6, Zimmer 9 bis 
zum Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich 
zur Einsichtnahme ausgelegt wird. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 
können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
 
Bürgermeister der Gemeinde Schlangen 
Fachbereich 10 – Finanzen 
Kirchplatz 6 
33189 Schlangen 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schlangen, den 04. März 2016 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Abfallwirtschaftsverband Lippe 
 
154 Bekanntmachung des Beschlusses der Ver-

bandsversammlung des Abfallwirtschaftsver-
bandes Lippe über den Jahresabschluss 2014 
und die Entlastung des Verbandsvorstehers 

 
Die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe hat in ihrer Sitzung vom 15.12.2015 den von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht & Dr. Schillen, 
Bielefeld, geprüften Jahresabschluss einstimmig durch Be-
schluss festgestellt, über die Behandlung des Jahreser-
gebnisses beschlossen und dem Verbandsvorsteher Ent-
lastung erteilt (§ 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2014 des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe wurde der Bezirksregierung Detmold gem. § 18 Abs. 
2 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit i.V.m. § 96 
Abs. 2 GO NRW 
angezeigt. Das Anzeigeverfahren ist abgeschlossen. 
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2014 ist nach-
stehend abgedruckt. 
 
Schlussbilanz des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
zum 31.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014

1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.1 Allgemeine Rücklage 382.729,13 382.729,13 

1.2 Sachanlagen 0,00 0,00 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 

1.3 Finanzanlagen 345.929,13 345.929,13 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 53.693,44 

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 0,00 0,00 2. Sonderposten

2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 2.1 für Zuwendungen 0,00 0,00 

2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus 2.2 für Beiträge 0,00 0,00 

         Transferleistungen 2.3 für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 

2.2.1.1 Gebühren 0,00 0,00 2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 

2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00 

2.2.1.3 Steuern 0,00 0,00 3. Rückstellungen

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 28.800,00 0,00 3.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen 32.642,59 319.821,28 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten 0,00 0,00 

2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 158.177,96 128.339,96 3.4 Sonstige Rückstellungen 7.944.531,30 7.948.531,30 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 85,00 155,83 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 467.171,25 0,00 4. Verbindlichkeiten

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00       Liquiditätssicherung 0,00 0,00 

2.4  Liquide Mittel 8.240.237,66 8.051.385,85 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

      Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 58.108,81 416.535,76 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 887.674,35 44.142,42 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 

9.273.043,59 8.845.632,05 9.273.043,59 8.845.632,05 

Bilanzstichtag: Bilanzstichtag:
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss mit der vollständigen Schlussbilanz 
wird hiermit gem. § 18 Abs. 1 Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (Bekanntmachung vom 
1. Oktober 1979; GV. NRW. S. 621) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 08.03.2016 
 
 
Dr. Lehmann 
- Verbandsvorsteher - 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
155 I. Haushaltssatzung des Abfallwirtschaftsver-

bandes Lippe für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund der §§ 18 – 19a des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG; Bekanntmachung vom 
01.10.1979; GV. NRW. S. 621) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW; Bekanntma-
chung vom 14.07.1994; GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit 
gültigen Fassung und der Verbandssatzung für den Abfall-
wirtschaftsverband Lippe in der derzeit gültigen Fassung, 
hat die Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsver-
bandes Lippe am 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Abfallwirt-schaftsverbandes 
Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermäch-tigungen erhält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  

dem Gesamtbetrag der Erträge auf   
    16.584.000,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
    16.584.000,00 EUR 

 
im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufen-
den Verwaltungstätigkeit auf 16.584.000,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufen-
den Verwaltungstätigkeit auf 16.583.000,00 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit auf      0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit auf          1.000,00 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie-
rungstätigkeit auf   0,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finan-
zierungstätigkeit auf   0,00 EUR 

festgesetzt. 
 
 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
     500.000  EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
Regelungen zur Umlagenfestsetzung des Verbandes 

 
1. Die Umlage nach § 16 Abs 3. Buchstabe a der Ver-

bandssatzung in der derzeit gültigen Fassung ergibt 
sich 
a) für die bei den Entsorgungsanlagen angelieferten 

Rest- und Bioabfallmengen auf Grundlage der Ge-
bührensatzung des Kreises Lippe vom 25.09.2006 
in der Fassung vom 8.6.2015 für Restabfall in Höhe 
von 140,00 € / Mg (brutto) und für Bioabfall in Höhe 
von 100,00 € / Mg (brutto) (Ergebniskonto 
4182000). 

b) für die Inanspruchnahme der Leistung für die Pa-
pierentsorgung in Höhe von 95,95 €/Mg eingesam-
melter Menge (brutto) (Ergebniskonto 4182400). 

 
2. Die Umlage nach § 16 Abs. 3 Buchstabe b der Ver-

bandssatzung ergibt sich nach Inanspruchnahme von 
Leistungen aus dem als Anlage 1 beigefügten Leis-
tungsverzeichnis für Sammlung und Transport (Ergeb-
niskonto 4182100) 

 
3. Die Umlage nach 16 Abs. 3  Buchstabe c der Ver-

bandssatzung ergibt sich 
a) aufgrund des Leistungsvertrages mit der Arbeits-

gemeinschaft Arbeit gGmbH (AGA) für Sperrmüll in 
Höhe von 4,91 €/EW brutto pro Jahr 

b) nach der Inanspruchnahme der Leistung für die 
Schadstoffentsorgung in Höhe von  

I. 1,09 €/EW (brutto) pro Jahr bei 2 Sammlungen 
pro Jahr bzw.  

II. 1,14 €/EW pro Jahr bei 4 Sammlungen pro Jahr  
III. 1,24 €/EW pro Jahr bei stationärer monatlicher 

Sammlung 
Die Festsetzung des veranschlagten Betrages erfolgt zu-
sammengefasst unter dem Ergebniskonto 4182200) 
 

§ 7 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheb-
lich, wenn sie im Einzelfall mehr als 500.000 € betragen. 
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§ 8 

 
Es werden alle Aufwendungsermächtigungen des Teiler-
gebnisplanes, mit Ausnahme der Abschreibungen, und alle 
Auszahlungsermächtigungen des Teilfinanzplanes jeweils 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Detmold, den 15.12.2015 
 
aufgestellt  bestätigt 
 
gez. Lockstedt  gez. Ehlert 
   Stellv. Verbandsvorsteher 
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II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2016 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG) i.V.m. § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Bezirks-
regierung in Detmold mit Schreiben vom 09.02.2016 ange-
zeigt worden. Das Anzeigeverfahren wurde inzwischen ab-
geschlossen. 
 
Hinweis : 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  
 
c) der Verbandsvorsteher hat den ordnungsgemäßen Be-
schluss der Verbandsversammlung des Abfallwirtschafts-
verbandes vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Abfallwirtschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 
Detmold, den 08.03.2016 
 
 
Dr. Lehmann 
(Verbandsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Jobcenter Lippe 
 
156 Öffentliche Zustellung eines Ableh-

nungsbescheides vom 08.03.2016;  
 Öffentliche Zustellung eines Aufhe-

bungsbescheides vom 08.03.2016 für die Zeit 
ab 01.03.2016 an Herrn Pascal Schneider, Bre-
slauer Str.6, 32699  Extertal 

 
An Herrn Pascal Schneider sind am 08.03.2016 unter dem 
Aktenzeichen 62332200203592 zwei Bescheide erlassen 
worden.  
 
Die Bescheide können nicht zugestellt werden, da Herr 
Schneider unter der angegebenen Adresse nicht verzeich-
net ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 werden daher die Bescheide durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt. Sie gelten als  zugestellt, 
wenn seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als 
zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt 
die Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel 
grundsätzlich nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann die Bescheide beim Jobcenter Lippe, 
Standort 32699  Extertal, Wirtschaftliche Hilfen, Mittelstr. 
35, in 32699 Extertal, Zimmer 5 während der üblichen 
Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Extertal, den 08.03.2016 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Schneider 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
157 Öffentliche Zustellung einer Anhörung gemäß 

§ 24 Sozialgesetzbuch, Zehnter Teil (SGB X) 
des Jobcenters Lippe – Außenstelle Extertal 

 
Herrn Kevin Jan Hollin 
letzte bekannte Anschrift: Bruchstraße 10 in 32699 
Extertal  
Anhörung des Jobcenters Lippe vom 29.01.2016 

 
Der derzeitige Aufenthaltsort der Betroffenen ist unbekannt. 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 15 Abs. 1 Buchst. a 
VwZG die vorgenannte Anhörung öffentlich zugestellt. 
 
Die Anhörung kann der Betroffene bei mir, Zimmer 2, Mit-
telstr. 35 in 32699 Extertal, während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 15 Abs. 3 VwZG). 
 
32699 Extertal, 09.03.2016 
 
KREIS LIPPE 
- Der Landrat - 
Jobcenter Lippe 
- Der Vorstand – 
Außenstelle Extertal 
 
Im Auftrag 
 
 
Rose 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
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Sparkasse Lemgo 
 
158 6. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 

des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuf-
len und Lemgo am Donnerstag, 7. April 2016, 
15.00 Uhr 

 
Die 6. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 
des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lem-
go findet am 
 
Donnerstag, 7. April 2016, 15.00 Uhr, 
im Sitzungsraum 406-409 der Sparkasse Lemgo, 
Mittelstraße 73-79, 32657 Lemgo, 
 
statt. 
 
TOP 1: Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Ver-

waltungsrates  
der Sparkasse Lemgo 

 
TOP 2: Bericht des Vorstandes zur Geschäftslage 
 
TOP 3: Beschluss über die Verwendung des Jahresüber-

schusses 2015 
 
TOP 4: Bericht des Vorstandes und Verwaltungsrates 

über die Einhaltung  
der Empfehlungen des „Corporate Governance 
Kodex für Sparkassen  
in Nordrhein-Westfalen“ 

 
TOP 5: Beschluss über die Entlastung der Organe der 

Sparkasse Lemgo 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. De-
zember 2015 

 
TOP 6: Verschiedenes 
 
Lemgo, 15. März 2016 
 
 
Horst Bradtmüller 
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 29.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



264 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 265 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



266 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 
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